
wird, sind vier Kapitel diesem Gegenstand gewidmet. 
Die Beendigung des Arbeitsfechtsverhältnisses im ge
genseitigen Einvernehmen (Aufhebungsvertrag), die 
z. B. in der CSSR und der DDR den Normalfall dar
stellt, wird dagegen zusammen mit anderen Formen 
der Beendigung .im 6. Kapitel nur kurz behandelt.
Das 1. Kapitel ist dem Recht auf Arbeit gewidmet. Die 
Verfasserin geht davon aus, daß eine Tätigkeit immer 
dann ihren Sinn verliert, wenn eine Situation edntritt, 
in der der Arbeitsvertrag nicht mehr die Aufgaben er
füllen kann, für die er abgeschlossen wurde. Im 2. Ka
pitel werden verschiedene Varianten des Kündigungs
rechts des Betriebes dargestellt, wie sie in sozialisti
schen Arbeitsrechtssystemen geregelt sind, und im 3. Ka
pitel wird die ungarische Regelung des Kündigungs
rechts des Betriebes vom Grundsatz bis zu den Aus
nahmen behandelt Die weiteren Kapitel beschäftigen 
sich mit den Umständen, die eine Kündigung durch den 
Betrieb rechtfertigen, mit den Ursachen, die zu einer 
Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses durch Kün
digung des Werktätigen führen und mit sonstigen Fäl
len der Beendigung von Arbeitsrechtsverhältnissen (z. B. 
durch Tod des Werktätigen oder infolge eines Gerichts
urteils). Den Abschluß der Monographie bilden das 
mit der Kündigung verbundene Verfahren und die 
Rechtsfolgen von Kündigungen.
Das ungarische Arbeitsgesetzbuch von 1968 sieht gene
rell vor, daß eine Beschäftigung auf unbefristete Dauer 
jederzeit durch Kündigung des Betriebes oder des Werk
tätigen beendet werden kann. Der Betrieb hat die Kün
digung schriftlich zu formulieren und die Gründe dafür 
exakt anzugeben. Auf Antrag des Werktätigen kann das 
zuständige Organ für die Entscheidung von Arbeits
streitfällen die Kündigung für unwirksam erklären, 
wenn die angegebenen Kündigungsgründe nicht der 
Wahrheit entsprechen, Schutzvorschriften nicht beachtet 
oder obligatorische Verfahrensvorschriften verletzt wur
den. Für Werktätige in leitenden Funktionen und für 
Beschäftigte in staatlichen Organen gelten besondere 
Kündigungsbestimmungen. Die Gewerkschaften üben 
die gesellschaftliche Kontrolle bei Kündigungen aus; 
sie müssen ungesetzliche Kündigungen verhindern und 
haben ein Einspruchsrecht. Eine nicht rechtmäßige 
Kündigung kann der Werktätige beim zuständigen Or
gan für die Entscheidung von Arbeitsstreitfällen an
fechten. Die Aufhebung der Kündigung führt im we
sentlichen zu den gleichen Konsequenzen wie in der 
DDR.
Besonderen Kündigungsschutzbestimmungen unterlie
gen z. B.
— Werktätige, die sich im Einvernehmen mit dem Be

trieb qualifizieren,
— Frauen, deren Ehemänner Militärdienst leisten,
— Werktätige, die vier Kinder haben und alleiniger 

Verdiener in der Familie sind,
— Werktätige, die in mindestens fünf Jahren pensio

niert werden,
— Mütter mit Kindern bis zu elf Jahren. 
Kündigungseinschränkungen gelten auch für Werktätige, 
die ununterbrochen langjährig in einem Betrieb gear
beitet bzw. sich bisher durch ein vorbildliches Verhal
ten ausgezeichnet haben.
Von besonderem Interesse sind die Ausführungen zu den 
Gründen, die eine Kündigung des Arbeitsrechtsverhält
nisses durch den Betrieb rechtfertigen. Hierbei stützt 
sich die Verfasserin auf Entscheidungen von Arbeits
streitfällen durch das Budapester Regionale Komitee 
zur Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten. Kündigungs
gründe sind zum einen organisatorische Veränderungen 
im Betrieb, wie die Einschränkung des Personalbestan
des durch neue Technologie oder rationellere Arbeits
organisation ; zum anderen ist eine Kündigung auch aus 
Gründen möglich, die in der Person des Werktätigen 
liegen. Die Verfasserin unterscheidet hier folgende 
Fälle:
1. wenn der Werktätige unfähig ist, die mit der Ar
beit verbundenen Pflichten zu erfüllen,
2. wenn er seine Arbeit nicht ordnungsgemäß aus
führt,
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3. wenn er sich weigert, eine andere Arbeitsaufgabe zu 
übernehmen, weil die bisherige weggefallen ist.
Die vorliegende Monographie ist insgesamt eine wert
volle Bereicherung der arbeitsrechtlichen Literatur der 
sozialistischen Länder. Sie gibt Anregungen für die An
wendung und Vervollkommnung des Arbeitsrechts. 
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